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5. ord. Sitzung der Gemeindevertretung Hohen Pritz
Gremium: Gemeindevertretung Hohen Pritz
Sitzungstermin: Dienstag, 12.05.2015, 19:30 Uhr
Ort, Raum: Gemeindehaus, Hohen Pritz

Tagesordnung

Öffentlicher Teil

Beginn: 19:30
1 Eröffnung und Begrüßung
2 Feststellen der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
3 Bestätigung der Tagesordnung
4 Billigung der Sitzungsniederschrift vom 03.03.2015
5 Bericht des Bürgermeisters mit anschließender Gemeindevertreter- und 

Einwohnerfragestunde
6 Bericht des Wehrführers
7 Beratung von Beschlussvorlagen
7.1 1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Hohen Pritz für das Haushaltsjahr 2015

Vorlage: BVH-009/2015
7.2 Beschluss über die 1. Änderung der Satzung der Gemeinde Hohen Pritz über die 

Erhebung von Gebühren zur Deckung der Verbandsbeiträge der Wasser- und 
Bodenverbände "Mildenitz-Lübzer Elde" und "Mittlere Elde"
Vorlage: BVH-011/2015

7.3 Beschluss über den Neubau eines Gasversorgungsnetzes und den Abschluss eines 
Wegenutzungsvertrages für die Gasversorgung im Gemeindegebiet Hohen Pritz
Vorlage: BVH-010/2015

8 Wahl von zwei sachkundigen Einwohnern in den Sozialausschuss
9 Sonstiges

Nichtöffentlicher Teil

Beginn:
10 Einstellung eines Gemeindearbeiters

Vorlage: BVH-012/2015
11 Auftragsvergabe Schließanlage Gemeindehaus Hohen Pritz

Vorlage: BVH-013/2015
12 Auftragsvergabe Erneuerung Kläranlage Gemeindehaus Hohen Pritz

Vorlage: BVH-014/2015
13 Sonstiges
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Öffentliche Bekanntmachung
Hiermit lade ich zur 5. ord. Sitzung der 
Gemeindevertretung Hohen Pritz

am Dienstag, dem 12.05.2015, um 19:30 Uhr,
im Gemeindehaus, Hohen Pritz,

ein.

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil

Beginn: 19:30

1 Eröffnung und Begrüßung
2 Feststellen der ordnungsgemäßen Ladung 

und der Beschlussfähigkeit
3 Bestätigung der Tagesordnung
4 Billigung der Sitzungsniederschrift vom 

03.03.2015
5 Bericht des Bürgermeisters mit 

anschließender Gemeindevertreter- und 
Einwohnerfragestunde

6 Bericht des Wehrführers
7 Beratung von Beschlussvorlagen
7.1 1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Hohen 

Pritz für das Haushaltsjahr 2015
7.2 Beschluss über die 1. Änderung der Satzung 

der Gemeinde Hohen Pritz über die Erhebung 
von Gebühren zur Deckung der 
Verbandsbeiträge der Wasser- und 
Bodenverbände "Mildenitz-Lübzer Elde" und 
"Mittlere Elde"

7.3 Beschluss über den Neubau eines 
Gasversorgungsnetzes und den Abschluss 
eines Wegenutzungsvertrages für die 
Gasversorgung im Gemeindegebiet Hohen 
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Pritz
8 Wahl von zwei sachkundigen Einwohnern in 

den Sozialausschuss
9 Sonstiges

gez. Jan Kessel
Bürgermeister



Gemeinde Hohen Pritz                  
Beschluss - Nr.:BVH-009/2015

Betr.:   1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Hohen Pritz für das Haushaltsjahr 2015

Beteiligte Gremien:
Datum Gremium TOP
12.05.2015 Gemeindevertretung Hohen Pritz

1. Zuständige/federführende Abt. Aktenzeichen Handzeichen/Datum

  Amt  für Finanzen              28.04.2015

2. Mitwirkende Ämter: keine Einwände     siehe Anlage Handzeichen/Datum

3. Sichtvermerk des Leitenden Verwaltungsbeamten:

4. Sichtvermerk des Bürgermeisters:

5. Finanzielle Auswirkungen:

keine X Einnahmen X Ausgaben
Betrag Haushaltsstelle Haushaltsjahr

Die Mittel stehen zur Verfügung

Die Mittel stehen nicht zur Verfügung

Die Mittel stehen nur teilweise zur Verfügung

Teilbetrag in € Deckungsvorschlag Sichtvermerk/Kämmerei

     



Begründung:

Die Gemeindevertretung hat gemäß § 48 Abs. 2 Ziffer 2 KV M-V eine Nachtragssatzung zu erlassen, 
wenn

 im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen 
Aufwandspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen erheblichen 
Umfang getätigt werden sollen oder müssen; entsprechendes gilt im Finanzhaushalt für 
Auszahlungen oder

 bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder 
Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen,

 Beamte oder Arbeitnehmer eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft 
werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

Als erheblich im Sinne des § 48 Abs. 2 Ziffer 3 KV M-V sind bisher nicht veranschlagte oder 
zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen, wenn sie 5 v.H. der ordentlichen 
Aufwendungen übersteigen. Entsprechend gilt die Erheblichkeitsgrenze für die Auszahlungen im 
Finanzhaushalt.

Als geringfügig im Sinne des § 48 Abs.3 Ziffer 1 KV M-V gelten Auszahlungen für Investitionen und 
Investitionsfördermaßnahmen sowie unabweisbare Aufwendungen und Auszahlungen für 
Instandsetzungen an Bauten und Anlagen, wenn sie 10,0 T€ nicht übersteigen.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2015.

Abstimmungsergebnis:

Mitglieder: davon anwesend:

dafür: dagegen: Enthaltung

Beschluss gefasst wie vorgeschlagen
Beschlussvorschlag zurückgestellt
Beschlussvorschlag geändert

Unterschriften: Datum: 

Anlagen: Nachtragshaushaltssatzung



Gemeinde Hohen Pritz                  
Beschluss - Nr.:BVH-011/2015

Betr.:   Beschluss über die 1. Änderung der Satzung der Gemeinde Hohen Pritz über die 
Erhebung von Gebühren zur Deckung der Verbandsbeiträge der Wasser- und Bodenverbände 
"Mildenitz-Lübzer Elde" und "Mittlere Elde"

Beteiligte Gremien:
Datum Gremium TOP
12.05.2015 Gemeindevertretung Hohen Pritz

1. Zuständige/federführende Abt. Aktenzeichen Handzeichen/Datum

  Amt  für Finanzen  II/kö             28.04.2015

2. Mitwirkende Ämter: keine Einwände     siehe Anlage Handzeichen/Datum

3. Sichtvermerk des Leitenden Verwaltungsbeamten:

4. Sichtvermerk des Bürgermeisters:

5. Finanzielle Auswirkungen:

keine x Einnahmen x Ausgaben
Betrag Haushaltsstelle Haushaltsjahr

55200.43229
55200.52544

Die Mittel stehen zur Verfügung

Die Mittel stehen nicht zur Verfügung

Die Mittel stehen nur teilweise zur Verfügung

Teilbetrag in € Deckungsvorschlag Sichtvermerk/Kämmerei

     



Begründung:

Durch das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz M-V wurden die 
Verbandsgebiete der Wasser- und Bodenverbände auf der Grundlage aktueller 
Einzugsgebietsermittlungen in Umsetzung aktueller Rechtsprechungen konkreter bestimmt und mit 
Stichtag 6.02.2015 neu festgesetzt.
Durch die Überarbeitung der Grenzen ergaben sich in den Grenzgemeinden veränderte 
Flächenanteile und Gewässerlängen. Für die Gemeinde Hohen Pritz hat sich dadurch der 
Gewässerdichtefaktor zum Nachteil verändert mit der Konsequenz deutlich höherer 
Verbandsumlagen.
Die Gemeinde gehört nun zu den Wasserbodenverbänden „Mildenitz-Lübzer Elde“ und „ Mittlere 
Elde“.

 Die Gemeinde Hohen Pritz ist berechtigt und verpflichtet, die zu leistenden Verbandsbeiträge nach 
den Grundsätzen des § 6 Kommunalabgabengesetzes M-V  denjenigen aufzuerlegen, die die 
Einrichtungen und Anlagen der Verbände in Anspruch nehmen oder denen die Verbände durch ihre 
Einrichtungen, Anlagen und Maßnahmen Vorteile gewährt. 
Der Gebührensatz wurde neu kalkuliert, da sich sowohl die Verbandsbeiträge als auch die 
Verwaltungskosten  erhöht haben. 

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Hohen Pritz beschließt die 1. Änderung der Satzung der Gemeinde Hohen 
Pritz über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Verbandsbeiträge der Wasser- und 
Bodenverbände „Mildenitz-Lübzer Elde“ und „Mittlere Elde“ in der vorliegenden Form.

Abstimmungsergebnis:

Mitglieder: davon anwesend:

dafür: dagegen: Enthaltung

Beschluss gefasst wie vorgeschlagen
Beschlussvorschlag zurückgestellt
Beschlussvorschlag geändert

Unterschriften: Datum: 

Anlagen:
Satzung der Gemeinde Hohen Pritz über die Erhebung von Gebühren 
zur Deckung der Verbandsbeiträge des Wasser- und Bodenverbandes 

„Mildenitz-Lübzer“

Auf Grund des § 5 der Kommunalverfassung (KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 08.Juni 2004 (GVOBl. S. 206), des § 3 des Gesetzes über die Bildung von 
Gewässerunterhaltungsverbänden (GUVG) vom 04.August 1992 (GVOBl. M-V S. 458), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. März 2005 (GVOBl. M-V S. 91) sowie den §§ 1, 2, 4, 
5 und 6 des Kommunalabgabengesetz M-V (KAG M-V) in der Fassung der 
Neubekanntmachung vom 12.04.2005 (GVOBl. M-V S. 146), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 14. Dezember 2007 (GVOBl. M-V S. 410, 427) wird nach Beschlussfassung der 
Gemeindevertretung Hohen Pritz nachfolgende Satzung erlassen:



§ 1
Allgemeines

(1) Die Gemeinde Hohen Pritz ist Mitglied im Wasser- und Bodenverband „Mildenitz-
Lübzer Elde“, der entsprechend § 63 Absatz 1 Nr. 2 des Wassergesetzes des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern (LWaG) vom 30. November 1992 (GVOBl. M-V 
S. 669), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05. Dezember 2007 (GVOBl. M-V S. 
377), in Verbindung mit § 29 des Wasserhaushaltsgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 19. August 2002 (BGBl. I S. 3245), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 10. Mai 2007 (BGBl. I S. 666), die Unterhaltung der 
Gewässer zweiter Ordnung wahrnimmt. Dem Verband können gemäß § 4 GUVG 
weitere Aufgaben obliegen.

(2) Die Mitgliedschaft der Gemeinde Hohen Pritz besteht für die der Grundsteuerpflicht 
unterliegenden Flächen. Außerdem erstreckt sich die Mitgliedschaft auf 
gemeindeeigene Grundstücke, auch wenn sie keiner Grundsteuerpflicht unterliegen.

(3) Die Gemeinde Hohen Pritz hat dem Verband aufgrund des Gesetzes über Wasser- 
und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz –WVG) vom 12. Februar 1991 (BGBl. I 
S. 405), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Mai 2002 (BGBl. I S. 1578) und der 
Verbandssatzung Verbandsbeiträge zu leisten, soweit dies zur Erfüllung seiner 
Aufgaben erforderlich ist.

§ 2
Gegenstand der Gebühr

(1) Die von der Gemeinde Hohen Pritz nach § 1 Absatz 3 zu leistenden 
Verbandsbeiträge werden nach den Grundsätzen des § 6 Abs. 1 bis 3 des KAG M-V 
durch Gebühren denjenigen auferlegt, die Einrichtungen und Anlagen des Verbandes 
in Anspruch nehmen oder denen der Verband durch seine Einrichtungen, Anlagen 
und Maßnahmen Vorteile gewährt. Als bevorteilt in diesem Sinne gelten gemäß § 3 
GUVG die Eigentümer, Erbbauberechtigten oder sonstigen Nutzungsberechtigten der 
grundsteuerpflichtigen Grundstücke im Gebiet der Gemeinde Hohen Pritz. In den 
Fällen des § 1 Abs. 2 Satz 2 ist die Gemeinde Hohen Pritz bevorteilt.

(2) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist grundsätzlich das Grundstück im 
grundbuchrechtlichen Sinne.

(3) Zum gebührenfähigen Aufwand gehören neben den Verbandsbeiträgen auch die der 
Gemeinde Hohen Pritz durch die Gebührenerhebung entstehenden 
Verwaltungskosten. 

(4) Zu den Gebühren nach dieser Satzung werden Gebührenpflichtige nicht 
herangezogen, soweit sie für das jeweilige Grundstück an den Verband selbst 
Verbandsbeiträge zu leisten haben.

§ 3
Gebührenmaßstab und Gebührensatz

(1) Die Gebühr wird nach Berechnungseinheiten (BE) entsprechend dem Beitragsbuch 
des Wasser- und Bodenverbandes „Mildenitz-Lübzer Elde“ festgesetzt. Eine 
Berechnungseinheit sind 0,5 ha. Die Gebühr je angefangene Berechnungseinheit 
beträgt 4,01 €. Die Berechnungseinheit wird ermittelt aus der gesamten 
Grundstücksfläche in Verbindung mit den entsprechenden Zuschlägen und 
Abschlägen nach Absatz 3. Grundstücksfläche ist die katasteramtlich festgestellte 
Grundstücksgröße, aufgeteilt nach Nutzungsarten entsprechend des ALB 
(Automatisches Liegenschaftsbuch).



(2) Soweit eine katasteramtliche Feststellung der Grundstücksgröße nicht vorliegt, erfolgt 
eine sachgerechte Schätzung durch die Gemeinde Hohen Pritz. Die 
Gebührenpflichtigen sind verpflichtet, die dafür erforderlichen Unterlagen zur 
Verfügung zu stellen und Auskünfte zu erteilen.

(3) Die Gemeinde Hohen Pritz ist mir ihrer Gesamtfläche der Beitragsklasse 1 
zugeordnet, die sich aus der Dichte der Gewässer zweiter Ordnung in Meter pro 
Hektar(m/ha), Veranlagungsregeln Pkt. 1 des Wasser- und Bodenverbandes 
„Mildenitz-Lübzer Elde ergibt.
Es werden folgende Abschläge und Zuschläge festgelegt:

Nutzungsart Faktor Abschläge (%) Zuschläge (%)
Gebäudefläche- und 
Freifläche

1 - 100,00

Verkehrsflächen 1 - 100,00
Wasserflächen 1 50 -
Heide 1 50 -
Unlande 1 50 -
Brachland 1 50 -
Waldflächen 1 50 -

§ 4
Gebührenpflichtiger

(1) Gebührenpflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Entstehung der Gebührenschuld 
Eigentümer, Erbbauberechtigter oder sonstiger Nutzungsberechtigter des 
Grundstücks ist.

(2) Bei Wohnungs- und Teileigentum sind die Wohnungs- und Teileigentümer 
entsprechend ihrem Miteigentumsanteil gebührenpflichtig.

(3) Eigentümer, Erbbauberechtigte oder sonstige Nutzungsberechtigte des Grundstücks 
sind verpflichtet, alle für die Veranlagung erforderlichen Angaben wahrheitsgemäß 
und rechtzeitig zu machen. Sie haben bei örtlichen Feststellungen der Gemeinde 
Hohen Pritz die notwendige Unterstützung zu gewähren.

(4) Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner.

§ 5
Entstehung der Gebührenschuld, Erhebungszeitraum, Festsetzung und Fälligkeit

(1) Die Gebührenschuld entsteht am 01. Januar des jeweiligen Jahres. 
Erhebungszeitraum für die Gebühr ist das Kalenderjahr.

(2) Bei erstmaliger Festsetzung ist die Gebühr einen Monat nach Bekanntgabe des 
Gebührenbescheides fällig. Die Festsetzung gilt solange weiter, bis ein neuer 
Bescheid ergeht. In den folgenden Kalenderjahren ist die jeweils am 15. Mai des 
Jahres fällig. 

(3) Der Gebührenbescheid kann mit anderen Bescheiden der Gemeinde Hohen Pritz 
über, von dem Gebührenpflichtigen zu leistende, grundstücksbezogene Abgaben 
zusammengefasst werden.

§ 6
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne von § 17 KAG M-V handelt, wer den Bestimmungen des § 3 
Abs. 2 Satz 2 oder des § 4 Abs. 3 dieser Satzung zuwiderhandelt und es dadurch 
ermöglicht, Abgaben zu verkürzen oder nicht gerechtfertigte Abgabenvorteile zu 



erlangen. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 5.000 € geahndet 
werden.

§ 7
Inkrafttreten

Die Satzung tritt zum 01.01.2009 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Satzung vom 06.12.2005 außer Kraft.

Hohen Pritz, den ______________________
Bürgermeisterin



Gemeinde Hohen Pritz                  
Beschluss - Nr.:BVH-010/2015

Betr.:   Beschluss über den Neubau eines Gasversorgungsnetzes und den Abschluss eines 
Wegenutzungsvertrages für die Gasversorgung im Gemeindegebiet Hohen Pritz

Beteiligte Gremien:
Datum Gremium TOP
12.05.2015 Gemeindevertretung Hohen Pritz

1. Zuständige/federführende Abt. Aktenzeichen Handzeichen/Datum
  Grundstücks-und 
Gebäudemanagement              28.04.2015

2. Mitwirkende Ämter: keine Einwände     siehe Anlage Handzeichen/Datum

3. Sichtvermerk des Leitenden Verwaltungsbeamten:

4. Sichtvermerk des Bürgermeisters:

5. Finanzielle Auswirkungen:

X keine Einnahmen Ausgaben
Betrag Haushaltsstelle Haushaltsjahr

Die Mittel stehen zur Verfügung

Die Mittel stehen nicht zur Verfügung

Die Mittel stehen nur teilweise zur Verfügung

Teilbetrag in € Deckungsvorschlag Sichtvermerk/Kämmerei

     



Begründung:

Das Unternehmen Hansewerk AG beabsichtigt im Gemeindegebiet den Ort Hohen Pritz an das 
Gasnetz anzuschließen. Zur Information der Einwohner wurden bereits 2 Einwohnerversammlungen 
durchgeführt. 
Am 07.04.2015 erfolgte gemäß § 46 Abs. 3 Energiewirtschaftsgesetz – EnWG im Bundesanzeiger die 
gesetzlich vorgeschriebene Bekanntmachung des vorgesehenen Neubaus des Gasnetzes.
Dort wurden interessierte Energieversorgungsunternehmen aufgefordert, entsprechende Angebote 
bis zum 08.05.2015 bei der Gemeinde Hohen Pritz, über das Amt Sternberger Seenlandschaft, Am 
Markt 1, 19406 Sternberg, schriftlich einzureichen.
Nach dem Beschluss der Vergabe zur Errichtung des Gasnetzes im Gemeindegebiet, ist der 
Neuabschluss eines Wegenutzungsvertrages mit einer 20-jährigen Laufzeit erforderlich.

Vorliegendes Angebot:
 Angebot der Hanse Werk AG vom 15.04.2015

Beschlussvorschlag:

1. Die Gemeindevertretung beschließt die Durchführung des Ausbaus des Gasnetzes im Gebiet der 
Gemeinde Hohen Pritz. 

2. Das Angebot der Hanse Werk AG vom 15.04.2015 zum Ausbau des Gasnetzes wird angenommen. 
Die Gemeindevertretung beschließt den Abschluss des Wegenutzungsvertrages mit der Hanse 
Werk AG entsprechend dem beiliegenden Entwurf vom 15.04.2015.

3. Der Bürgermeister wird ermächtigt, den Vertrag und alle damit rechtlich verbundenen Vorgänge 
(z.B. eventuell notwendige Grunddienstbarkeiten) zu unterzeichnen.

Abstimmungsergebnis:

Mitglieder: davon anwesend:

dafür: dagegen: Enthaltung

Beschluss gefasst wie vorgeschlagen
Beschlussvorschlag zurückgestellt
Beschlussvorschlag geändert

Unterschriften: Datum: 
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Anwesenheitsliste
zur 5. ord. Sitzung der Gemeindevertretung Hohen Pritz

Sitzungstermin: Dienstag, 12.05.2015, 19:30Uhr
Ort, Raum: Gemeindehaus, Hohen Pritz

Name Unterschrift

Herr Jan Kessel

Herr Bert Schüttpelz

Herr Tilo Adjinski

Herr Siegfried Bergau

Herr Rene Pfalzgraf

Herr Holger Weihs

Gäste:
Frau Sabine Gerwien

Frau Karina Wieschmann

Verwaltung:
Herr Reinhard Dally

Frau Katja Fregien
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